
zwischen

Frau / Herrn ........................................................................................................................ geb. am ............................

Anschrift :  ............................................................................................................................ tel..................................... 

und

Herrn              Reinhard W. Nachtwey  /  Musikerziehung, Gitarre & Klavier
 

Odenwaldstr. 12 / Seitenflügel

12 161 Berlin (Friedenau)  •  tel 030/822 22 68

E-M@il :   musik@rw-nachtwey.de

Konto-Nr. :  5404826023  ING DiBa    BLZ  500 105 17

als Musiklehrer :

Der/Die Schüler(in) ...............................................................................................    geb. am ..........................

erhält vom ........................................................................... an Unterricht in den Fächern :

Elementare Musiklehre und Gitarren/Klavier-Instrumentalunterricht

•Der Unterricht dauert wöchentlich                 Minuten.  An gesetzlichen Feiertagen und während der  Schulferien 
findet kein Unterricht statt. 

•Das Honorar beträgt monatlich              ,- € . Es wird in der ersten Unterrichtsstunde des Monats im Voraus 
entrichtet (bzw. auf o.a.  Konto zur ersten Woche des Monats überwiesen) und ist auch während der Ferien 
(jeweils vorher) zu zahlen. 

Honoraranhebungen sind spätestens zwei Monate vor Quartalsende schriftlich mitzuteilen und gelten ab dem 
Folgequartal. Sie dürfen 7,5 % der aktuellen Honorarhöhe nicht überschreiten.

•Der pünktliche und regelmäßige Unterrichtsbesuch liegt im Interesse der musikalischen Ausbildung. Der 
Musiklehrer verpflichtet sich, den Unterricht regelmäßig zu erteilen. Auf seine Veranlassung ausgefallene 
Stunden werden nachgeholt oder vom Honorar abgezogen. Vom Schüler nicht wahrgenommene Stunden können 
nicht vom Honorar abgezogen werden; bei rechtzeitiger Ankündigung kann, wenn möglich, ein Ausweichtermin 
festgelegt werden. Dies sollte aber bitte nur in Ausnahmefällen in Anspruch genommen werden!

•Dieser Vertrag kann innerhalb der ersten zwölf zu erteilenden Unterrichtsstunden (bzw. 3/4 Stunden) mit einer 
Frist von einer Woche beendet werden (die erteilten Stunden bis zur Kündigung werden dann mit je einem 
Viertel des vereinbarten Honorars bezahlt); ansonsten verlängert sich der Vertrag auf unbestimmte Zeit und kann 
danach jeweils zum       

   31. Januar    /  30. April   /   31. Juli   oder   31. Oktober 
gekündigt werden. 
Die Kündigung muss spätestens einen Kalendermonat vorher schriftlich erfolgen. Eine fristlose Kündigung des 
Unterrichtsvertrages kann nur dann erfolgen, wenn die Voraussetzungen des § 626 BGB erfüllt sind, plötzliche 
andauernde Unterrichtsunfähigkeit durch Krankheit oder Umzug vorliegen oder beide Seiten in gegenseitigem 
Einverständnis den Vertrag lösen wollen.

•Der Gerichtsstand ist Berlin.

Berlin-Friedenau, den 

Unterrichtsvertrag

…………………………………………………   ……….………………………………………
(Schüler bzw. Erziehungsberechtigter)                  (Lehrer)

11.11.2011

05.06.1978Annerose  Musterfrau-Doppelname

Schöne Straße 12b • 12345 Berlin 123 45 678

August  Musterfrau 07.08.2001

Januar  2011

60 / 45

95 / 75

A. Musterfrau-Doppelname R.W. Nachtwey


